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Die Umgestaltung der preußischen Baugewerkschulen.
95 ist den beteiligten Kreisen wohl schon hinlänglich be.
B kannt, daß die preußischen königlichen Baugewerk:. schulen eincE Umgestaltung entgegengehen, die sich zu
nächst durch die Anderung ihres bisherigen vjer
halbjährjgcn
Lehrganges in einen fÜnf-halbjährigen bemerk1ich machen wird.
Dabei sollen jedoch im allgemeinen die bisherigen Ziele dieser
Fachschulen nicht höher gesteckt werden, sondern die Verlän,
gcrung der Schu1zeit um ein halbes Jahr ist für eine als drin
gend notwendig erkannte größere Vertiefung des bisherigen
Unterrichtsstoffes bestimmt.

Bei dem eigenartigen Betriebe der Baugewerkschu1cn, der
die Schüler nicht nötigt die Unterrichtshaibjahre ohne Unter
bre,;hung hintereinander fort7usetzen, ist natürlich die Durch
fÜhrung solcher einschneidenden Vcränderungcn nicht ohne
Schwierigkeiten. Indessen ist sie jetzt beschlossene Sache.
Der lvUnister für Handel und Gewerbe bat unter dem 1. Juni
1908 neue Vorschriften iiber die Einricht[tn
 und den Betrieb
der preußischen ßauge\,erksehuIcn erlassen, die am 1. Oktober
dieses Jahres in Kraft treten, \\"obei indessen in den 3., 2. und
1. Klassen bis auf weiteres nach dem alten Lehrplane unter
richtet ,verden sol!. Diese neuen Vorschriftcn, die bereits amt
lich veröffentlictÜ sind, werden jedenfa!!s allen näher Beteiligten
mit den Lehrplänen, welche die einzelnen Schlden auf Anfor
derung abgeben, zugänglich 
ein. Als aiJgemcil1 beachtens\Vcrt
sind folgende Bestimmungen hervorzuheben:

Aufgabe und Einrichtung der Schulc.
Die Baugewetl
schulen sind fachsc1mlen, die:

a) Baugewcrbetrcibcndc> die sich 2'1 Baugewerl{smeistcrn oder
Bauunternehmern ausbilden wollen, insbesondere Maurern,
Zimmerern und Steinmetzen, Gelegenheit zur Aneignung der
jenigen theoretischen l
enntnisse und fertigli:eiten im. Zeichnen
und Entwcrfen geben, die zur selbständigen Ausübung ihres
Berufs notwendig 
ind;

b) hoch- und tiefbautedmische Hilfskrlifte fÜr das Bureau und
den Bauplatz (Bauzeichner und Bauführer) heranbilden;

c) zu den mittleren technischen Laufbahnen bei den Regierungs->
i\'lilitär-, cisenbabn- und Kommunal (Provinz., I
rcjs-, Gemeinde-)
Behörden vorbereiten.

Es kommen hier in FraIJe die Laufbahnen der Bauseh:retiirc,
Wasserbau warte, Bahnmeiste"'r, der Reg:ierungsbause
retär
 und der
technischen Eisenbahnsekretäre, Eisenbahnbetriebsmgemeure l der
MiHtärbausekrctärc und der technischen Sel,retäre der [\aiserlichen
Marine. Auch die meisten l\ommunalverwaltungcl1 verlangen von
den bei ihnen beschäftigten l1nd anzusteJlenden mittleren Technikern
das Reifezeugnis ei:1er Baugewerkssehule.

Die Schulen sind Staatsanstalten mit Ausnahme der Baugc\\erk
schule in BerHn, die städtisch ist. Sie sind den Regieru.
gspdisidenten
(in Berlin dem OberpräsidentenJ untersteHt. Sie geharen zum Ge.
schäftsbereich des Handelsministeriums.

Die Baugewerl,schuJen gliedern sich in Hoch
 und Tlefb,mab
teilungen mit fünf aufsteigenden I
lassen (5.. J., 3., 2., 1. 1
lasse), .In
Görlitz sind besondere Einrichtuwren fiJr die Ausbildung von Stem
metztechnikern vorgesehen. Die drei unteren Klassen sind flir die
Hoch- und Tiefbauabtei!ung gemeinsam, während in den beid
!l oberen
I\l;tssen Hoch- und Tiefbauer getrennt unterrichtet werden. fu.r solche
SchÜler, die den Aufnahmebedin
ungen für die 5. l
lasse nicht ge
nücren, können nach Bediirfnis Vorklassen eingericbtet werden.

b Die Lehrkurse sind halbjährig und werden im Sommer lind
Winter gleichmäßig durchgeführt Die einzelnen i\lassen können so
wohl hintereinander als <luch mit Unterbrechung durchJaufen Werde!l,
Es ist jedoch ratsam, den Besuch der Schule nicht länger als em
halbes Jahr zu unterbrechen und die beiden obersten Klassen, wenn
irgend möglich, hinterein;lnder zu erledigen (vergl. Ziffer 2, letzter
Absatz).

Aufnahm ebed i n gn ngell.
Zur Aufnahme in die 5. (unterste) K!a:$se ist mindestens er

forderHch:

1. Die Vollendung des 16. Lebensjahres;
2. die Beherrschung des Lehrstoffs einer mehrklassigen Valks

sChul,e, di
 in der Rege! durch eine AUfnahmeprüfung nach.zuweisen 1st
Von der Aufnahmeprüfung sind nur diejeni
en Schüler zu

befreien, die mindestens eine mehrklassige Vollisschule und
zwei Jahre eine fortbiJdungsschuJe mit \venigstens sechsstlin
digem wöchentlichen Unterrichte besucht haben, oder die die
Berechtigung zum einjährig-freiwiIHgen Dienst besitzen.

Die Aufnallmeprüfung erstreckt sich auf Deutsch und
Rechnen. Es wIrd gefordert: die Niederschrift einer vorge
tragenen erzählung oder Abfassung eines einfachen Geschäfts
briefs und die Lösung von einfachen Aufgaben allS dBm b£ir
gediehen Rechnen, der flächen
 und der I\örperberechnung.

\Ver die Aufnahmeprüfung nicht besteht, kann da, wo eine
VorkJasse eingerichtet ist, in diese aufgenommen werden;

3. eine vorherige handwcrksmaßige Tätigkeit von 12 Monaten.
Die praktische Tlitigkeit im Baugewerbe wird nicht gefordert

von solchen jungen Leuten, \,'elche die Baugewerksd::ule zur Aus
bildung im Tiefbau besuchen wollen und bereits zwei ],'Ihn: als Ge
hiJfen bei der I\atasterverwalhmg, im Wasser-, Straßen. oder Eisen
bahnbau, im Melior.1.tionsbau, als RechengehHfen der l\öniglichen
GeneralkommissIonen oder als Vermessungsgehilfen der vereideten
landmesser beschäftigt ge\'
es('n sind, oder die Lehrzeit als Stein
setzer durchgemacht oder .t Jahre bei der Eisenbahntrllppe, den
Pionieren oder der Artillerie gedient haben.

ferner können Schlosser und ,\Ieehaniker, die den Tiefbau
kursus durchmachen \, o11en, in die 5. JUasse einer 13aug'cwcrkschule
aufgenommen werden, wenn sie entweder ..j. J,1!Jre als Lehrling oder
3 Jahre als Lehrling und I Jahr als Geselle pr.1ktisch ge
rbeitet
haben. falls sie die Berechtigung zum einjärigen Dienst besitzen,
brauchen sie nur 2 Jahre Lehrling gewesen zu sein. Sollten die in
den beiden vorigen Absätzen end.hoten jungen Leute nach dem Be
suche der drei unteren Baugewerkschulklassen die Absicht, Tiefbau
techniker zu werden, 
ufgeben, so kann ihnen der Besuch der zweiten
und ersten Hoc;;baukl;lsse und die Ablegung der Abgangsprüfung
nUr gestattet werden, wenn sie noch n.1c!1trägUeh in einem Bauge
werbe mindestens 12 Monate poktisch gearbeitet naben.

Ausnahmsweise können junge Le\:te mit guter Schulbildung
mit GCi1chmigung des Regierungspräsidenten auch in die 5. Klasse
aL!fgenommen werden, we:ln sie nur 6 i\lonate praktisch gearbeitet
haben, sofern sie sich verpflichten, die fehlenden 6 Monate hand
werksmäßiger Beschäftigung vor Eintritt in die J. l\lasse nachztt
holen In diesem Falle wird ein entsprecl1cedcr \' ermerk in d:1.s
I\Jassenzeugnis aufgenommen.

Wenn sich bei einem Schüler Ll'igt, d3.ß cr dem Unterrfd!te
wegen mangelnder pra]Üischer Kenntnisse nicht LU folgen vermag,
kann ihm der weitere Be.such der Anst,1lt versagt werden, bis er
seine Ausbildung entsprechend ergänzt hJt.

Zur Aufnahme in eine höhere als die 5.1\lasse müssen Schi11er,
die in die Anstalt neu eintreten, den Nachweis der i\er.ntnisse und.
fertigkeiten erbringen, weJche in den \'orhergehenden l\1n.ssen er
worben werden; sie haben sich zu diesem Z\,-ecIi:e einer Allfnahme
prüfnng zu unterziehen,

Schüler von Königlich Preußischen ßaugewcrkschuJen und def
städtiscben ßaugewerkschule in ßerlin, ferner Schüler der den
preußischen Anstalten als g!eichberechtigt anerkannten 
H1JSerpreu.s
sischen Baugewerkschulen *J werden, wcnn seit ihrem Abg.:mge von
der früheren An
talt nicht über ein jahr vergangen ist, ohne Prüfung
derjenigen 1
lasse überwiesen, fÜr die sie nach ihre-m 1\las5enzellg
nisse reif sind; desgleichen werden die Schüler, welche die Banab
teilung der l
önigHchen Ge\\'erbeschul
 in Thorn, der Gewerbeschule
in Trier oder der Handwerkerschule m Halle a. S. mit ErfoJo- b.:=:
sucht haben, in die !\I.lssen aufgenommen \n:
rden, flir die sic'" nach
ibrem Abgangszeugnisse reif sind.

Anerkannt sind zurzeit die Baugewerkschulen in: München
Nümberg, Chemnitz, Dresden}. Leipzig, P1auen, Zfttau, Stuttgart:
Karlsruhe, Hamburg, Bremen, Lubeck, Darmstadt, Gotha (Bal1ge\Yerbc
schule), Zerbst, Holzminden, Straßburg i. E. (Kaiser!. rechnische
Schule, Bauabteilung), Chemnitz (Staatliche Gev,;erbeakademic, Bau
abteilung), Bingen, Coburg.
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Straßenansicht.

Kleiostädtisches Wohi1  und Geschäftshaus. 0 0

!l1aßshb 1,100.

o 0 Architekt B run 0 Wo I t c r in Ratibor.

lei

Be r e eh ti gu n gen.
a) Nach der MeisterpriifungsordnunR für das Maurer  Zimmer

und  teinmetzh.andwerk sind die Priiflinge, welche die Abgangsprüfung
an emer staatlIc11en oder vom Staate anerl{annten Baugewerkschule
bestand en  aben, V.?1I de . Anfertigung der PrÜfungsarbeit und von
den rnundllchcll Prufungsfachern, Mathematik Statik und Bankonstruktionslehre befreit. I

b).. Bei, der Annahm  der Bausekretäre und Regierungs-Bau_
sel,retare In der allgememen Bauverwaltung und der technischen
Eisenbahnsekretäre und Eiscnbahning(jnieure*) in der Eisenhalmver
waltung, bei dei von Miiitär.Bausekretären und 'fon technischen
Sckretariats.A pjranten der Kaiserlichen Marine wird VOn den Be
werhern das PrüfungsZetlgnis einer staatlichen oder vom Staate an
erkannten B ugewerl{schuIe verlangt.
. c) Sc u!er, welche mit Erfolg die Tiefbauabteilung einer König

hch PreußIschen  auge\verl(sch1}le durchgemacht haben, finden bei
Besetzung der mittleren technischen DienststeJlen der Wasserbau.
und Eisenbahnverwaltung vorzugsweise Beriicksichtigung.

. d) A11en mitt1eren technischen Beamten im Bereich der aUge
mem n B:uvenyaltung.wird der theoretische Teil der vorgeschriebenen
Befll:sprufung msowelt erlassen, als er sich mit der Reifeprüfung
an ewer Bangewerkschule deckt.

*) Anwärter für den Dienst als l\öniglicher Bausekretär tech
nischer Eisenhahnsekretär oder Eisenbahnbetriebsingenfeur l;lüssen
außerdem die Berechtigung zum einjährigen Militärdienst besitzen.

lei lei lei

Ähnliche Erleichterungen werden bei den Prüfungen fÜr den
unteren und mittleren Staatseisenbahndienst gewährt.

e) Auch für den Bau, die Unterhaltung und Verbesserung der
Landstra en mit ihren Brüclwn und Durc:.htässen, die I\anaJisationen,
Wasserleitungen und Pflasterungen der Stadte verlangen die Provinzial
und Stadtverwaltungen von ihren technischen tiiHsbeamten zumeist
den erfolgreichen Besuch einer Baugewcrkschule.

f) Das Königlich Sächsische Ministerium hat bestimmt, daß
Absolventen einer preußischen staatlichen oder in Preußen aner
kannten B.augewerJtschule a18 gleichberechtiot mit detl Absolventen
einer sächsischen staatlichen ßaugewerksch'UJe zu der sächsischen
Baumeisterprüfung zuzulassen sind.

g) Die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst kann
durch den Besuch der Baugewerkschule nicht erlangt werdei1. Doch
können solche Schüler, die sich durch hervorraaende LeistunO'en
auszeichnen, von der Ersatzhehörde 3. Instanz zu ""der erleichterten
Prüfung fÜr den einjährigen Dienst zugelassen werden (13 89 der
deutschen Wehrordnung).

Die Ableistung der militärischen Dienstpflicht kann in Friedcns
zeiten auf eine vom Direktor erteilte Bescheinigung hin bis zur Be
endigung der Ausbildung auf der Schule hJnausge::;choben werden.

Der neue Lehrplan, den die neuen Vorschriften weiterhin
entwickeJn, zeigt natürlich gegen den alten sehr einschneidende
Änderungen, mit denen sich aber in der Hauptsache zuniichst
die Lehrkörper der Baugewerl(schuJell werden abfinden mÜssen.
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Kleinstädtisches
W oho= und G.eschäftshaus.

Architekt Bruno WoJter in Ratibor.

(Abbildungen auf Seite 322 u. 323).

Icl I c l Icl

as hier in Ansicht und Grundrissen dargesteJIte
Gebäude ist für ein kleines StädLchen bestimmt.
Es ist mit Ausnahme einiger Scheidewände von

Rabitzputz mit ZiegeJsteinwänden erbaut. Die Straßen
ansicht ist in Rohbau, von einigen rauhen Putzflächen
unterbrochen, unter Verwendung nur weniger formsteine
hergestelIt. Durch die Anlage der SitzhaJlen (Loggien)
tritt der Mittelbau kräftig hervor und findet dieser durch
Aufbau eines Giebels und Höhcrft1hrung des Daches
seinen eigenen oberen Absch1uß. Im Gegensatz zu den
rotfarbigen Verblendflächen sind die Dachflächen mit
blaugrauen Dachsteinen eingedeckt. Die Pfeilerköpfe
des Giebels sind mit grün glasierten Dach  und First.
steinen abgedeckt.

Bei Anlage des Grundrisses wurde vom ßauherrn
ganz besonderer Wert darauf gelegt auch aUen Neben- 1. u. 2. Oberge:;choß.
räumen - als l\1ädchenkammern, Speisekammern, tladc
zimmern, Aborten - unmittelbar Luft und Licht zuzu
führen. Die Decke Übcr dem I\,ellerg-eschoj  ist gewölbt.
A11e anderen Geschoße haben gerührte und geputLie
Balkendecken erhalten.

Da da.s Gebäude an einer Verkehrsstraße steht
wurden im Erdge choß 7:wei Läden mit anschließender
Wohnung, bestehend aus je einern Vorraum, zwci
Zimmern I Küche und Speisekammer angeordnet. Ein
Abort ist für beide Wohnungen gemeinschaftJich vorge
sehen und V0111 Treppenhause aus zugänglich I eine An
ordnung, die in kleinen Städten noch vielfach unbean
standet wird, sonst allgemein aber als unwliissig zu be
zeichnen ist.

In dem ersten und zweiten Geschosse liegen je
zwei Wohnungen, die eine mit vier Stuben, Vorplatz,
Küche, Mädchenkammer, Badezimmer und Abort, die
andere mit drei Stuben und denselben weiteren Räumen.
Um das Grundstück besser auszunützen, wurden auch
im Dachgeschoß zwei Wohnungen, bestehend aus je
zwei Stuben, KÜche, Vorraum und Abort, eingerichtet.
Der Rest des Dachgeschosses wird als Wäschetrocken
boden benutzt. Das I\,el!ergeschoß enthält nur Wirt
schaftske1!er und eine genleinschaftliche Waschküche. J:rdgeschoß.

Die ge amten Baukosten belaufen sich auf 29000 ,J{.

---i+-'
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Daß er sich redJich bemiiht den AnsprÜchen unserer Zeit ge
recht zu werden und der FortentwickJung unseres Bauwesens
kräftig beizustehen \vird auch der in der Praxis stehende fach
mann gern anerkennen. - Auch die neue Prüfungsordnung,
welche die neuen Vorschriften beschließt, zeigt einige vor
genommene Änderungen, die durchweg als einc Er!eichteru
des bisherigen, anstrengenden und viel Zeit erfordernden Prufungsgeschäftes anzusehen sind. .

für die HochbauabteiJung erstreckt sich durchweg dIe
schriftliche Prüfung (9 Tage) auf die Gegenstiinde: E tw rfen,
Baukonstruktionslehre und Statik; Gegenstände der mundilchen
Prüfung sind: Baukonstruktionslehre, Baukunde, Statik und
Kaustofflehre.

Für die TiefbauabteiJung sind folgende Prüfungsfächer an
O"eO"eben: bei der schriftlichen Prüfung (8 Tage): Tiefbaukunde
(E;d  und Straßen-, städtischer Tiefbau, Wasser-, Brücken- u d
Eisenbahnbau), feldmessen, Baukonstruktionslehre, Mathematik
und Statik; bei der mündlichen Prüfung: Tiefbaukunde, Bau
konstruktionslehre, Statik und BaustoffJehre. 0 = 0

!E?i'ii) ":}

Tedmisches.
Wandbek1eidungen aus Torf. Bei den guten Eigen

schaften, welche man im Verlaufe verschiedene;- Versuche am
Torf und an der Torffaser entdeckt hat, ist es selbstversÜ1ndHch,
dal  Olan sich auch bemÜht hat möglichst viel Vef\\ elldungs
zwecke zu fincten_ Die 1mbedingte fiiulniswidrigkeiJ: des Torfes,
welche aus dem Entstehungsvorgang zu begreifen ist, weist
schon allein auf eine ganze Reihe von Gebrauchsmög!ichkeiten,
unter denen augenblick!ich die Verwendung fiir Wandbeklei
dungen die IlClleste sein dürfte. feuchte, mit gewöhnlichen
Papierbpctcll bekiebte \Vände sind geradezu ein \.orbl1d1icher
Niihrboden für al1erJei schädliche Keimlinge, deren Sporen (j\1i
as.mcn) die Erzeuger der gefährlichsten Krankheiten sJnd. Ob
sie unmittelb,u oder durch Verderbnis der Zimmer1uft mi1:tej
bar die Erzeuger der I\rankhcitcn sind, kann für der! vorlie
genden faH gleichgÜ1tig bleiben, jcdcnfaHs sind mit Schimmef
pilzen bedeckte Wände keine der Gesundheit zuträgliche Dinge
und müssen deshalb, soweit es möglich, vermieden werden.
Man hat nun in der Torffaser einen Stoff, \\c!cher in dieser
Richtung den weitgehendsten Ansprüchen genügen wÜrde, da



iij'-(d"eTs-eJben Bestandteile, welche noch faulen könnten j nicht
meiu'vorhaiiderf"siii.iI- Dieser -Umstand ist aber auch gleich
bedeutend mit Nichtvorhandensein von Stoffen, welche zur Er
nähf!wg anderer niedriger Organismen nötig sind oder dienen
< k6rJl1ten, derlll es ist eine bekannte Erscheinung in dem großen
Stoffwechsel der Natur, daß stets nur untergehende oder ge
waltsam zum Untergang gebrachte Organismen anderen zur
Erhaltung des Leben:<;: die!len j dies gilt gleichmäßig von dem
höchstorganisierten Tier, welches sich von den Leichen anderer
Tiere ernährt, wie von dem niedrigsten Spaltpilz, der auf dem
Humus, das sind verweste Pflanzenreste, seinen Nährboden
findet. Solche Stoffe sind nun wie gesagt, im Torf nicht
mehr vorhanden, es ist daher ausgeschlossen, daß selbst
bei Vorhandensein der einen, zur Entwicklung notwendigen
Grundbedingung: genügender feuchtigkeit, auf Papier, welches
aus soJchen fasern hergesiellt ist, Pilzwucherungen entstehen,
oder sich entwickeln können.

Trotzdem aber, wie ausgeführt, a!!es auf die Verwendbar
!(eit der Torffaser für diesen Zweck hindeutet, die Lösung der
Aufgabe gleichsam in der Luft liegt, ist die Ausführung infolge
technischer Schwierigkeiten nicht so ganz einfach. Zur Her
stellung eines haltbaren Papieres ist vor allen Dingen die Ge
winnung einer filr diesen Zweck brauchbaren faser erstes Er
fordernis; und daran Ist man bis heute gescheitert. Der Roh
torf besteht allerdings aus vielen Einzelfasern, aber diese sind
so fest in Faserbündeln vereinigt, dat5 ihre Trennung nur durch
Anwendung höchst verwickelter, daher kostspieliger Verfahren
n16gJieh ist, so daß die Verwirklichung dieses Gedankens bis
heute merkliche fortschritte nicht gemacht hat.

WiI! man trotzdem die Torffaser fÜr die Wandbekleidung
nutzbar machen, so ist dies durch Verwendung von Torffaser
zur HersteI!ung der bekannten VelourswandbekJeidungen möglich.
Man verfährt hier so, daß erst die glattgeputzten Wände mit
einem Klebstoff bestrichen werden, an welchem in irgend einer
Weise gegen die Wand gebrachte Torffasern haften bleiben.
Durch geschickte Behandlung kann 111an die fasern in ver
:--chiedene Lagen bringen, viel!eicht durch Streichen mit weichen
Bürsten, so daß vers<::hiedene Sc11attierungen entstehen. Bei
dieser Anwendungsweise würden die der Papierherstel1ung ent
gegenstehenden Schwierigkeiten vermieden.c li

Verschiedel1es.

Wettbewerb.

BerJin. Die Königliche Akademie stellt folgende Preis
aufgabe: Vergleichende DarsteIlung neuerer Anjagen zur Aus
nutzung der Wasserkräftc. Die Bearbeitung j die auf Grund
vOI.handener VcröffclltlichunRcn und eigener Erkundigungen er
folgen so!!) hat sich auf solche neuere Anlagen zu erstrecken,
deren EInrichtung und wirtschaftJiche Bedeutung vorbildlich für
zukünftige Anlagen im deutschen Mittelgebirgs- und flachlande
sein l«lnn, Zur Preisbewerbung 1,verden nur Angehörige des
deutschen Reiches zugelassen. Die AbhandlLmgen sind bis zum
15. Januar 1909 an die GeschÜftsstell,e der Akademie, Berlin
W. 66, Leipzigerstr. 125, einzureichen. Von den als preis
würdig anerkannten Arbeiten elhÜIt die beste einen Preis VOll
3000 dlt. Das Preisgericht bildet die Abteilung der AI<ademie
für Ingenieur- und Maschinenwesen, Dfe Akademie behält sich
vor, die Vervollständigung und Vertiefung der preisgekrönten
Arbeit herbeizuführen, und zu diesenl Zweck weitere Geldmittel
namentlich auch Hir die dazu erforderlichen örtlichen Erm'itte
lungen zu bewiIiigen. Die näheren Bedingungen sind von der
genannten GeschäftssteI!e zu beziehen.

W ettb ewerbs- ErgebnIsse.

Tilsit. In dem Wettbewerb behufs Erlangung von Ent.
wUlfsskizzen zum Bau eines Geschäftscrebäudes für den Vor
schuß-Yerein daselbst, e. G. m. b. H., w rden die ausgesetzten
Preise nach einstimmigen Beschluß folgenden Entwürfen wer
!\annt: Der erste Preis von ! 500 "J£ dem Entwurf mit dem
Kennwort: "Utinam", Verf. R. I-Jerold, Berlin-Halensee; der
zweite Preis von 900 dt dem Entwurf mit dem Kennwort:

"Kornblume", Verf. fritz und Wilhelm Hennings, BeFlinj 'der
dritte Preis von 600  jL dem Entwurf mit dem Kennwort:
"Empire", Verf. Karl Wagnel' und Wilhelm Müller, frankfurt
a. M. Zum Ankauf für je 500 ",f( wurden die - Entwürfe der
Herren Heinr. Bangemann, Cassel, E, Hermann Senf, frank.
furt a. 1\1. und Alois Baur, Mainz, empfohlen. Den1 Preis.
gericht gehörten an: Geh. Baurat Dr. ing. Ludwig Hoffmanll,
Berlin, Dombaumeister Dcthlefsen j Königsberg i. Pr., Kaiser!.
Reichsbank-Bauinspektor Hrtbicht j BerHn, Stadtbaurat Gauer t
Tilsit, Justizrat Cohn, TiIsit, Stadtbaurat Riemann j TiIsit und
Gustav Ekkert, TiJsit.

Reclltswesell. (NV]ldruck verboteD.)

rd. Die Anlage von :Erkern im Luftraume städtischer
Straßen. Ein Grundstücksbesitzer in einer rheinischen GroB
stadt hatte bei der Polizeibehörde die Erlaubnis zur Errichtung
einiger Wohngebäude an einer städtischen Stralk nachgesucht.
Die Genehmigung war ihm erteilt und ihm somit auch ge
stattet worden, die nach den Zeichnungen vorgesehenen Erker
an den Häusern anzubringen. Indessen war die S ta d t
gern ein d e mit der Anlage der Erker, die nach ihrer Meinung
den Luftraum der betreffenden Straße zu sehr einengtcn, nicht
einverstanden und erhob Widerspruch gegen die Errichtung der
Bauten in der geplanten Weise. Diesen Widerspruch machte
sie auch im Wege der Klage geltend, die jedoch vom Ober.
landesgericht Köln zuungunsten der Stadtgemeinde entschieden
wurde. Die Stadt habe kein Reeht j so wird in den Gründen
ausgeführt, auf Grund lediglich des Eigentums an der Straße
deren bestimmungsgemäßerr Gebrauch gänzlich zu hindern;
nur regeln könne sie diesen Gebrauch; und nur ein regel
widriger Gebrauch könne untersagt werden. Die Regelung
des gemeinen Gebrauches untersteht nun aber nicht den Normen
des Privatrechtes; die Rechtsentwickelung hat vielmehr dazu
geführt) diese Regelung als dem öffentlichen Rechte angehörige
Maßnahme den Anordnungen der Verwaltungsbehörden zu unter
stellen. Sind diese befolgt, dann kann auf Grund des Eigen
tums an der Straße deren bestimmungsgemäßer Gebrauch nicht
untersagt werden, Daher kann die In Übereinstimmung mit
anderen Anordnungen der verwaltungsbehörden erfolgte An
Jage von F.rkern auf Grund des Eigentums an der Straße nicht
untersagt werden, vorausgesetzt, daß jene Anlage unter den
gemeinen Gebrauch der Straße fällt. Das aber ist im vor.
liegenden falle nicht zu bezweifeln. - Die Stadtgemeinde hat
weiterhin behauptet, die Straße sei allerdings zu Anbauten be
stimmt, aber sie sei nicht dazu da, daß Erker und Balkons in
den Luftraum hineinragen. Indeß entspricht die Anlage von
Erkern und Balkons, so heißt es weiter in dem Urteile, von
altersher der Übung gerade der deutschen Straßenbebauung,
es handelt sich also bei ihnen um übliche und rechtlich aner
kannte Bestandteile der Anbauten, auf welche die in den
SS 9 12 ff des ..Bürgcrl. Gesetzb. enthaltenen Bestimmungen ber
treffend den Uberbau keine Anwendung finden. Nur die maß
gebenden Bauordnungen haben hier in Betracht zu kommen,
und danach ist die Anbringung von Erkern und 'Balkons unter
gewissen technischen Voraussetzungen gestattet. Darüber, ob
diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet bestimmungsgemäß
die städtische PoHzeibehörde, und diese hat im vorliegenden
falle die Baugenehmigung erteilt. - Schließlich hat die Stadt
gemeinde auch nicht deswegen ein Recht, die Beseitigung der
Erl<cr zu verlangen, weil der Bcklagte die durch Ortsstatut
vorgesehenen Erl<erabgaben nicht bezahlt hat; denn in
den dem Beklagten erteilten Bauscheinen ist die baupolizeiliehe
Genehmigung nicht von der Entrichtung dieser Gebühren ab
hängig gemacht. Der Stadtgemeinde ::::;-teht also lediglich das
Recht 'auf Einziehung der fraglichen Abgaben zu. (Entsch.
des Oberlandesger. Köln vom 28. Juni 1907).

Tar!f- und Stre!kbewegunuen.
Die neuen Einigungsverhandlungen fÜr das deutsche

Baugewerbe sind nach langer Dauer erfoJgreich becnctet
wordenj sämtliche Differenzen sind jetzt endgültig
beigeleR't. Bei den Verhandlungen wurde von aUen Betei
ligten hervorgehoben) daß die Schaffung ein s Zentral tarif
amtes ZUr Überwachung tlnd Weiterführung des Tarifs not
wendig sei, ebenso die Ausgestaltung des Tarifrechtes.
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